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Betreff: Gemeinde Schwarmstedt – Stellungnahme  

für die geplante Erweiterung des Lidl Lebensmittel-Discountmarktes 
und die Neuansiedlung eines Takko-Textilmarktes in 29690 
Schwarmstedt, Mönkeberg 3 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte die BBE Handelsberatung zu den vorliegenden 

Stellungnahmen 

1) der Stadt Walsrode (16.09.2019), 

2) dem Landkreis Heidekreis (12.09.2019 und 29.05.2019) und  

3) der IHK Lüneburg Wolfsburg (08.06.2018), 

zusammenfassend wie folgt Stellung nehmen. 

 

Der in der Gemeinde Schwarmstedt ortsansässige Lidl 

Lebensmitteldiscounter am Standort Mönkeberg 3 beabsichtigt einen Neubau 

inkl. Verkaufsflächenerweiterung. Der Anbieter verfügt derzeit über eine 

Verkaufsflächendimensionierung von rd. 999 m² und soll im Zuge der 

Modernisierung am Standort auf rd. 1.370 m² Verkaufsfläche erweitert 

werden. Mit der erweiterten Verkaufsfläche sollen die Kundenattraktivität 

(breite Gänge, übersichtliche Produktpräsentation, niedrigere Regalhöhen, 

mehrere Querungswege etc.) sowie die innerbetrieblichen Abläufe für die 

Mitarbeiter in der Filiale optimiert und verbessert werden. Grundsätzlich soll 

mit dem Neubau und der Erweiterung eine langfristige Optimierung des 

Lebensmitteldiscountmarktes sichergestellt werden. Im selben Zuge soll ein 

Takko-Textilmarkt mit rd. 500 m² Verkaufsfläche benachbart angesiedelt 

werden.  

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des planerisch festgelegten 

zentralen Versorgungsbereiches der Gemeinde Schwarmstedt. 



 

 

 
Der geplante Takko-Textilmarkt vertreibt mit Bekleidung ein 

zentrenrelevantes Sortiment und ist mit einer Verkaufsfläche von etwa 500 

m² der Nutzungsart des kleinflächigen Einzelhandels zuzuordnen. Der 

Betrieb unterliegt somit nicht den Zielen der Landesplanung wird aber im 

Zuge der Agglomerationswirkung mit betrachtet. 

Bei dem Lidl-Erweiterungsvorhaben handelt es sich um ein 

Einzelhandelsgroßprojekt und unterliegt den Regelungen der Raumplanung. 

Das LROP Niedersachsen 2017 definiert unter dem Punkt 2.3. folgende 

landesplanerischen Ziele zur Steuerung der Versorgungsstrukturen des 

Einzelhandels: 

Kongruenzgebot 

Für das Planvorhaben und die Gemeinde Schwarmstedt als Grundzentrum 

gilt das Kongruenzgebot grundzentral. Der grundzentrale 

Verflechtungsbereich eines Zentralen Ortes ist das jeweilige Gemeinde- oder 

das Samtgemeindegebiet. Ein Einzelhandelsgroßprojekt darf seinen 

Kongruenzraum nicht wesentlich überschreiten. 

Eine wesentliche Überschreitung ist gegeben, wenn mehr als 30 % des 

Vorhabenumsatzes mit Kaufkraft von außerhalb des maßgeblichen 

Kongruenzraumes erzielt würden. Es handelt sich bei dem Planvorhaben um 

eine Verkaufsflächenerweiterung eines Bestandsmarktes.  

Das Kongruenzgebot der Landesraumordnung fordert im konkreten Fall, 

dass der erweiterte Lidl-Lebensmittelmarkt maximal 30 % seines Umsatzes 

mit Kunden von außerhalb des Gebietes der Samtgemeinde Schwarmstedt 

(„grundzentraler Verflechtungsbereich“) generieren wird. 

Die Tabelle 4 auf Seite 24 der BBE-Auswirkungsanalyse stellt die 

prognostizierten Marktabschöpfungsquoten dar. Dem Kern- und 

Naheinzugsgebiet ist die Samtgemeinde zuzurechnen.  

Der Ergänzungsbereich umfasst angrenzende Gemeinden, aus denen der 

erweiterte Lidl-Markt max. 25 % seines Umsatzes generieren wird. Werden 

die 5 % der diffusen Zuflüsse dazu addiert, ergibt sich insgesamt einen 

Kundenanteil von außerhalb des grundzentralen Verflechtungsbereiches von 

maximal 30%.  

Eigene Kundenwohnorterhebungen des Betreibers Lidl aus dem Jahre 2017 

stützen diese Prognose. Die Auswertung einer Kundenbefragung im Lidl-

Kassenbereich hat ergeben, dass 80 % der Kunden aus dem 

Samtgemeindegebiet von Schwarmstedt stammen. Lediglich 20 % der 

befragten Kunden kamen von außerhalb des Samtgemeindegebietes, diese 

meist unmittelbar aus den angrenzenden Gemeinden. 



 

 

 
Es kann davon ausgegangen werden, dass es aufgrund der 

Verkaufsflächenerweiterung von rd. 370 m² zu keiner wesentlichen 

Veränderung des Einzugsgebietes kommen wird. Der Lidl-

Lebensmitteldiscounter ist ein langjährig etablierter Markt mit gefestigten 

Kundenströmen, die geplante Verkaufsflächenerweiterung dient 

insbesondere der Anpassung an die heutige Wettbewerbssituation. 

Es wurde in den vorliegenden Stellungnahmen angemerkt, dass die BBE 

Handelsberatung, im Rahmen des Kongruenzgebotes die 

Agglomerationswirkung des Gesamtstandortes Mönkeberg vernachlässigt. 

Zu prüfen ist, ob die am Standort Mönkeberg ansässigen 

Einzelhandelsbetriebe nach Erweiterung von Lidl in ihrer Gesamtbetrachtung 

(bei den Betrachtungen der Agglomerationseffekte wurden auch die 

kleinflächigen ansässigen und geplanten Betriebe mitberücksichtigt) das 

Kongruenzgebot der Landesraumordnung verletzen würde. Dies wäre dann 

der Fall, wenn die Umsetzung der Erweiterungsplanung 

Agglomerationseffekte in einem Maße auslösen würde, das die Attraktivität 

des Standortes als Einzelhandelsstandort deutlich steigern und dadurch die 

Einzugsgebiete der ansässigen Einzelhandelsbetriebe über den 

grundzentralen Verflechtungsbereich hinausreichen würden.  

Dies wird nicht der Fall sein. Denn mit Realisierung des Vorhabens (Lidl-

Erweiterung und Takko-Ansiedlung) wird sich die überörtliche Ausstrahlung 

des zentralen Versorgungsbereiches nicht in einem Maße verändern wird, 

dass der ansässige Einzelhandel mehr als 30 % seiner Umsätze mit Kunden 

von außerhalb der Samtgemeinde generieren und damit das 

Kongruenzgebot der Landesraumordnung verletzten würde. Diese 

Schlussfolgerung begründet sich zusammenfassend wie folgt: 

 Der Neubau mit Erweiterung des Lidl Lebensmitteldiscounters zielt 

nicht auf die Ausweitung des Sortimentsangebotes ab. Zentrales 

Anliegen ist vielmehr, die Voraussetzungen für eine verbesserte 

Kundenführung und eine Optimierung der internen Logistikabläufe zu 

schaffen. Das gesamte Planvorhaben und die damit verbundene  

Optimierung des Marktauftrittes sind somit als bestandssichernde 

Maßnahme zu bewerten, die der Stabilisierung der erreichten 

Marktposition dienen. Somit wird im Realisierungsfall des 

Planvorhaben zwar eine größere Verkaufsfläche vorhanden sein, die 

eine großzügigere Warenpräsentation ermöglicht; in der 

Größenwahrnehmung durch die Kunden wird sich diese aber nicht so 

weit von der bestehenden Verkaufsfläche abheben, dass sich daraus 

eine verstärkte Ausstrahlung auf Kunden von außerhalb des 

Einzugsgebietes ableiten lässt. 

 Die Kundenwohnorterhebungen des Betreibers Lidl in ihrer Filiale 

Mönkeberg bestätigen die von der BBE Handelsberatung 



 

 

 
prognostizierte Kundenstruktur. Demnach stammen lediglich 20 % 

der Kunden nicht aus dem Samtgemeindegebiet. 

 Die Realisierung des Planvorhabens wird somit nicht zur Folge 

haben, dass Agglomerationswirkungen in einem Ausmaß erwartet 

werden müssen, die eine räumliche Ausdehnung des Marktgebietes 

des Einzelhandelsstandorts Mönkeberg bewirken würden. 

Vor diesem Hintergrund sind belastbare Anhaltspunkte dafür gegeben, dass  

die vorliegende Planung das Kongruenzgebot der Landesraumordnung 

beachtet. Dieser Sachverhalt wurde in der zugehörigen Auswirkungsanalyse 

klargestellt. 

Beeinträchtigungsverbot 

Das Beeinträchtigungsverbot legt ergänzend zum Kongruenzgebot fest, dass 

die Funktionsfähigkeit der zentralen Orte (insbes. auch der 

Nachbarkommunen) und integrierter Versorgungsstandorte sowie der 

verbrauchernahen Versorgung nicht wesentlich beeinträchtigt werden darf. 

‘‘Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die 

Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte 

sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung dürfen durch neue 

Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden‘‘ (RROP 

2015, Punkt 2.2.08). 

Die Funktionsfähigkeit der zentralen Orte und der integrierten 

Versorgungsstandorte (Zentrale Versorgungsbereiche) wäre dann gefährdet, 

wenn sich ein für den jeweiligen Standortbereich wichtiger Leitbetrieb infolge 

einer Einzelhandelsansiedlung an einem nicht-integrierten Standort aus 

wirtschaftlichen Gründen zurückziehen würde oder das vorhandene 

Einzelhandelsstrukturgefüge in seiner Gesamtheit derart beeinträchtig würde, 

dass eine Gewährleistung der zentralen Funktion zukünftig in Frage gestellt 

würde.  

Es konnte nachgewiesen werden, dass infolge der geplanten Lidl-

Erweiterung und Takko-Ansiedelung in der Gemeinde Schwarmstedt keine 

negative Beeinträchtigungen der örtlichen und überörtlichen 

Versorgungssituation in der Gemeinde Schwarmstedt sowie in 

Nachbarkommunen zu erwarten sind.  

Das Beeinträchtigungsverbot der Landesplanung wird somit gewahrt. 

Integrationsgebot 

Des Weiteren fordert das städtebauliche Integrationsgebot für die 

Neuansiedlung bzw. Erweiterung großflächiger Einzelhandelsbetriebe eine 

standortgerechte Ansiedlung an städtebaulich integrierten Standorten. ‘‘Neue 



 

 

 
Einzelhandelsgroßprojekte, deren Kernsortimente innenstadtrelevant sind, 

sind nur innerhalb der städtebaulich integrierten Lagen zulässig 

(Integrationsgebot). Diese Flächen müssen in das Netz des öffentlichen 

Personennahverkehrs eingebunden sein‘‘ (RROP 2015, Punkt 2.2.05).  

Abbildung: Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereichs Gemeinde 

Schwarmstedt 

 

Im Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2017, dass am 17.04.2018 vom 

Gesamtgemeinderat beschlossen wurde, ist ein Zentraler 

Versorgungsbereich planerisch abgegrenzt. Die räumliche Ausdehnung 

beträgt in Ost-West-Richtung rd. 670 Meter und in Nord-Süd-Richtung rd. 

500 Meter, sodass eine fußläufige Erschließung gegeben ist. Im Rahmen der 

Planungen am Standortbereich Mönkeberg ist neben den 

Einzelhandelsvorhaben auch die Errichtung einer Wohn- und 

Pflegeeinrichtung geplant.  

Der Planstandort (Mönkeberg) befindet sich innerhalb des zentralen 

Versorgungsbereiches Schwarmstedt. Somit nimmt der Projektstandort eine 

wohngebietsintegrierte Lage ein und verfügt über einen ÖPNV-Anschluss 

(Bushaltestelle).  



 

 

 
Somit beachtet das Planvorhaben das landesplanerische Integrationsgebot. 

Konzentrationsgebot  

Das LROP sieht als Regelfall vor, dass großflächige Einzelhandelsbetriebe 

den zentralen Orten zuzuordnen sind. Darüber hinaus bestimmt sich der 

Umfang neuer Flächen aus dem zentralörtlichen Versorgungspotenzial, den 

vorhandenen Versorgungseinrichtungen und der innergemeindlichen 

Zentrenstruktur. ‘‘Neue Einzelhandelsgroßprojekte sind nur innerhalb des 

zentralen Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zulässig‘‘ (RROP 

2015, Punkt 2.2.04). Die Gemeinde Schwarmstedt ist im RROP 2015 als 

zentraler Ort (Grundzentrum) grundsätzlich als Standort für großflächige 

Einzelhandelsbetriebe vorgesehen.  

Die von der Landes- und Regionalplanung vorgegebenen 

Konzentrationsgebote werden somit gewahrt. 

Soweit unsere Ausführungen. Wir hoffen, Ihnen damit dienen zu können. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für weitere Rückfragen gerne zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

BBE Handelsberatung GmbH 

 

i. V. Gyde Thönnessen 
Consultant 

 


